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Vorwort 

 

„Barrierefreiheit“ – ein Begriff, der uns immer öfter begegnen 

wird. Hiermit ist nicht nur gemeint, dass sich Rollstuhlfahrer 

frei und ungehindert in Wohnungen und Häusern bewegen 

können. Von der barrierefreien Gestaltung unserer Bauwerke 

profitiert auch der Rest der Bevölkerung. 

 

In diesem ifz info werden die Zusammenhänge hinsichtlich 

der Barrierefreiheit an Türen beleuchtet. Damit insbesondere 

Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Handicap Türen 

im Wohnbereich leicht öffnen und schließen können, müssen 

diese Elemente u. a. die Anforderungen bezüglich der Leicht-

gängigkeit erfüllen. 

 

Wie sehen weitere Vorgaben aus und wie erfülle ich sie? Be-

komme ich für die Umsetzung möglicherweise sogar Förder-

gelder? Diese und andere Fragen beantwortet vorliegendes 

ifz info. 

 

 

 

Barrierefreie Türen für den Wohnbereich 
 
Barrierefrei gleich bewegungsfrei 
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Kaum eine Eigenschaft steht in der vergangenen 

Zeit so stark in der Diskussion wie die Barriere-

freiheit von Gebäuden Dies gründet sich auf den 

rasant fortschreitenden demographischen Wan-

del und die damit einhergehende Notwendigkeit, 

auf die stetig älter und heterogener werdende 

Bevölkerung zu reagieren. Wer heutzutage nach-

haltig und zukunftsorientiert planen und bauen 

will, kommt an der barrierefreien Gestaltung nicht 

vorbei. 

 

Türen nehmen dabei eine zentrale Stellung ein. 

Denn über Türen erhalten wir Zugang zu Gebäu-

den, unseren Wohnungen und den darin enthal-

tenen Räumen. In vielen Fällen stellt aber bereits 

dieser Zugang die erste Hürde bzw. Barriere dar. 

Eine zu enge oder schwergängige Tür, nicht er-

reichbare Drücker bzw. zu hohe Bedienkräfte 

scheinen auf den ersten Blick Kleinigkeiten zu 

sein. Sie können Menschen mit Einschränkungen 

den Alltag allerdings unnötig erschweren. Durch 

eine umsichtige Planung lassen sich diese Barri-

eren vermeiden. 

 

Das vorliegende ifz info soll einen Überblick über 

die wesentlichen rechtlichen und normativen 

Vorgaben für barrierefreie Türen im Wohnbereich 

geben. An praktischen Beispielen soll aufgezeigt 

werden, wie eine barrierefreie Tür in den eigenen 

vier Wänden aussehen kann. Es werden Tipps 

zur Umsetzung gegeben und Förderprogramme 

vorgestellt. 

 

Zudem werden Angaben zu der neuen europäi-

schen Norm EN 17210 zum barrierefreien Bauen 

und zu den Anfang 2023 veröffentlichten neuen 

Entwürfe zur Normreihe DIN 18040 gemacht. 

 

1 Zahlen und Fakten 

 

Nach den aktuell verfügbaren statistischen Zah-

len lebten zum Jahresende 2021 in Deutschland 

7,8 Mio. Menschen mit einer anerkannten 

Schwerbehinderung. Als schwerbehindert gilt, 

wer gemäß Feststellungsbescheid einen Grad 

der Behinderung (GdB) von mindestens 50 erhal-

ten hat. Dies entspricht einer Quote von fast 

10 % der gesamten Bevölkerung. Aber auch der 

vermeintlich „gesunde Teil“ der Bevölkerung gilt 

zeitweilig als eingeschränkt bewegungsfähig, 

beispielsweise 
 
 Eltern mit Kinderwagen oder Kleinkindern, 

 beim Transport sperriger Einkäufe, Reisege-

päck, 

 beim Laufen mit Krücken etc. 

 

Vor allem aber ist es die rasant steigende Zahl 

der älteren Menschen. Laut Prognosen soll im 

Jahr 2030 jeder Dritte in unserer Gesellschaft 60 

Jahre oder älter sein. Für diese Menschen muss 

entsprechend gestalteter Wohnraum vorhanden 

sein. Dies ist derzeit bei weitem nicht der Fall. 

 

Mit dem barrierefreien Bauen geht eine Erhö-

hung der Sicherheit und ein Komfortgewinn 

für uns alle einher. Unabhängig von Alter und 

Gesundheitszustand wird die Nutzbarkeit von 

baulichen Anlagen und damit die Lebensqualität 

wachsender Teile der Bevölkerung deutlich ver-

bessert. Produkte, die dies gewährleisten, wer-

den künftig den Kernmarkt darstellen und nicht 

länger ein Sonderprodukt für eine kleine Gesell-

schaftsgruppe sein. 

 

Bild 1 Menschen mit körperlichen Einschränkungen (Behinderung, Unfallopfer, Eltern mit Kinderwagen oder ältere Personen) 

(Quelle: AdobeStock_622286764_©_nadzeya26) 
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Die üblicherweise im Wohnbereich nach Öff-

nungsart unterschiedenen Türen sind: 
 
 Drehflügeltür 

Tür (einseitig gelagert), die durch Drehen in 

eine Öffnungsrichtung geöffnet wird. 
 
 Schiebetür 

Tür (oben gelagert), die durch Verschieben vor 

oder in der Wand geöffnet bzw. geschlossen 

wird. 
 
 Pendeltür 

Drehflügeltür, die in beide Öffnungsrichtungen 

geöffnet werden kann. 

 

Überwiegend finden sich Drehflügeltüren als 

Hauseingangs- und Wohnungseingangstüren. Im 

Innenbereich sind gelegentlich Schiebe- oder 

Pendeltüren eingesetzt. 

 

 

Definition Barrierefreiheit 
 
Unter Barrierefreiheit wird die Eigenschaft von 

Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ver-

standen, wenn sie für alle Menschen mit und oh-

ne Behinderungen in der allgemein üblichen 

Weise, ohne besondere Erschwernis und grund-

sätzlich ohne fremde Hilfe, zugänglich und nutz-

bar sind. 

 

Vereinfacht kann man sagen: Etwas ist barriere-

frei, wenn man es 
 

erkennen, verstehen, erreichen und nutzen 
 
kann. Übertragen auf Türen bedeutet das: Türen 

müssen deutlich wahrnehmbar, leicht zu öffnen 

und zu schließen und sicher zu passieren sein 

(Schutzziel). 

 

 

 

2 Rechtliche Vorgaben 
 

In Artikel 3 des Grundgesetzes findet sich der 

Hinweis: „Niemand darf wegen seiner Behinde-

rung benachteiligt werden.“ Für den Bereich 

Hochbau findet dieses Benachteiligungsverbot 

seine Umsetzung in der Musterbauordnung 

(MBO) und in den jeweiligen Landesbauordnun-

gen (LBO). Die Vorgaben zum barrierefreien 

Bauen sind unterschiedlich in den LBOs der ein-

zelnen Bundesländer geregelt und differieren 

deshalb. 

Nationale Bauordnung 

 

In der Musterbauordnung (MBO, Fassung No-

vember 2022) heißt es in § 50 „Barrierefreies 

Bauen“: 
 
„In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 

müssen die Wohnungen eines Geschosses bar-

rierefrei erreichbar sein; diese Verpflichtung kann 

auch durch barrierefrei erreichbare Wohnungen 

in mehreren Geschossen erfüllt werden.“ 

 

In den Verwaltungsvorschriften Technische Bau-

bestimmungen (VV TB) der jeweiligen Bundes-

länder wird auf die Normreihe DIN 18040 verwie-

sen. Zu beachten ist allerdings, dass nicht alle 

Teile der Normen baurechtlich eingeführt sind 

und diesbezüglich Unterschiede zwischen den 

einzelnen Bundesländern bestehen. 

 

 

Europäische BauPVo 

 

In der seit 2011 gültigen Bauprodukten-Verord-

nung (BauPVO) wird – im Gegensatz zur bisheri-

gen Bauprodukten-Richtlinie (BIR) – erstmalig die 

Barrierefreiheit gefordert. 

 

So muss beim Entwurf und der Ausführung des 

Bauwerks insbesondere die Barrierefreiheit und 

die Nutzung durch Menschen mit Behinderung 

(Bild 1) berücksichtigt werden (vgl. Punkt 4 im 

Anhang I „Grundanforderungen an Bauwerke“): 

 

4. Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 
 
… Bei dem Entwurf und der Ausführung des 

Bauwerks müssen insbesondere die Barrierefrei-

heit und die Nutzung durch Menschen mit Behin-

derungen berücksichtigt werden. 

 

 

 

3 Normative Vorgaben 
 

DIN EN 17210 

 

Die DIN EN 17210 „Barrierefreiheit und Nutzbar-

keit der gebauten Umwelt – Funktionale Anforde-

rungen“ [1] wurde mit Ausgabedatum August 2021 

veröffentlicht. Diese europäische Norm umfasst 

über 300 Seiten, darunter zahlreiche Abbildun-

gen. Ziel der langwierigen Normungsarbeit war 

die umfassende Information und Sensibilisierung 

der Anwenderinnen und Anwender. Deshalb 
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wurde jedem einzelnen Abschnitt eine allgemeine 

Begründung der zugehörigen Anforderungen und 

Empfehlungen vorangestellt. Zur DIN EN 17210 

ist anzumerken, dass sie vornehmlich Schutzziel-

Formulierungen und Empfehlungen enthält. Mit-

hin sind die dort getroffenen funktionalen Anfor-

derungen rein qualitativ formuliert, d. h. ohne 

konkrete quantitative Angaben. 

 

Genauere Informationen hierzu finden sich in der 

ift-Publikation „Barrierefreiheit – die neue DIN EN 

17210; Auswirkungen auf die nationale Normen-

reihe DIN 18040“ [3]. 

 

 

 

Normreihe DIN 18040 

 

Seit den 70er Jahren existieren normative Rege-

lungen zur Barrierefreiheit. Ergebnis der damali-

gen Überlegungen waren zwei Normen mit je 

zwei Teilen. Alle vier Normen wurden in den 90er 

Jahren überarbeitet. Was damals noch abschät-

zig als „behindertengerechtes Bauen“ bezeichnet 

wurde, wird heutzutage mit wohlklingenden Be-

grifflichkeiten wie „Design for all“ oder „Universal 

Design“ beschrieben. 

 

Die für den Hochbau relevanten Teile der 

DIN 18040 Barrierefreies Bauen – Planungsgrund-

lagen lauten: 
 
─ Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude 

─ Teil 2: Wohnungen 

 

Die Normen zeigen, unter welchen technischen 

Voraussetzungen eine bauliche Anlage barriere-

frei ist. Sie gilt für Neubauten und kann sinnge-

mäß für die Planung von Umbauten oder Moder-

nisierungen angewendet werden. 

 

Wir verstehend dies so, dass die in der Norm 

vorgegebenen Schutzziele auch im Altbau anzu-

streben sind. Dies ist aber aufgrund von Rah-

menbedingungen, insbesondere baulichen Be-

gebenheiten, nicht immer und überall vollumfäng-

lich ohne massiven Eingriff in die Bausubstanz zu 

erreichen. Welche der Anforderungen umsetzbar 

sind, ist im konkreten Einzelfall zu entscheiden. 

Diese Entscheidung ist im Grunde ein Abwägen 

und eine Kompromisssuche und sollte nach Mög-

lichkeit mit allen Beteiligten erfolgen (Bauherr, 

Planer und Hersteller/Monteur). 

Anforderungen an Türen nehmen einen großen 

Raum in der Norm ein. Auf über vier Seiten wer-

den in textlicher, tabellarischer und bebilderter 

Form Festlegungen getroffen. Dies geschieht vor 

allem im Abschnitt 4.3.3 und 5.3.1 „Türen“ der 

DIN 18040-2 [3]. 

 
Hinweis 

Viele der normativen Anforderungen richten sich nicht 

primär an das Bauteil selbst, sondern an die Zugäng-

lichkeit und Erreichbarkeit. Diese werden im hohen 

Maße durch die Positionierung der Tür im Baukörper 

bestimmt. Mithin sind ein Großteil der normativen In-

halte planerische Vorgaben, die der Hersteller übli-

cherweise nicht beeinflussen kann, aber dennoch ken-

nen sollte. Letztlich ist das barrierefreie Bauen vorran-

gig eine Planungsaufgabe, die durch Fachplaner erfol-

gen sollte. Hinweise hierfür bietet die ift-Fachinforma-

tion BA-02/1 „Empfehlungen zur Umsetzung der Barri-

erefreiheit im Wohnungsbau mit Fenstern und Türen“ 

[4]. In dieser Publikation werden Zielkonflikte und prak-

tische Lösungen aufgezeigt. 

 

 

Entwürfe der DIN 18040 vom Februar 2023 [5, 6] 

 

Mit Erscheinen der übergeordneten DIN EN 17210 

„Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten 

Umwelt – Funktionale Anforderungen“ wurde ei-

ne Überarbeitung bzw. Anpassung der nationalen 

Normreihe DIN 18040 erforderlich. 

 

Grundsätzlich gibt es hinsichtlich der Vorgaben 

an Türen nur punktuelle Änderungen bzw. Ergän-

zungen. So bleibt die Struktur (Inhaltsverzeichnis, 

Abbildungen etc.) im Wesentlichen erhalten. Ei-

nige Abschnitte wie beispielsweise 4.3.3.5 „Ori-

entierungshilfen an Türen“ sind wortgleich über-

nommen worden. In Tabelle 1 ist eine Gegen-

überstellung ausgewählter Änderungen aufgelis-

tet. Da die Schwellenausbildung auch für Fens-

tertüren heftig diskutiert wird, ist auch dies in der 

Tabelle mit aufgenommen. 

 

Der Abschnitt 3 „Begriffe“ wurde deutlich – auf 

nunmehr 15 Begriffe (in Teil 1) – ergänzt/erwei-

tert. Hier finden sich nun erstmalig Definitionen 

zu folgenden Aspekten: 
 

„3.11  Schwelle 

horizontales Teil am unteren Türrahmen, über 

dem der Türflügel ruht und das den Fußboden 

zwischen zwei angrenzenden Bereichen trennt“. 

[Quelle: DIN EN 12519:2019-02, 3.58, modifi-

ziert – Anmerkung 1 zum Begriff entfernt] 



ifz info  TU-07/2 

Barrierefreie Türen für den Wohnbereich 

 ifz Rosenheim 2024 Seite 5 von 19 

 

Tabelle 1 Übersicht der Änderungen alte/neue DIN 18040 (Auswahl) 

„Alte“ Formulierung 

DIN 18040-1:2010 

DIN 18040-2:2011 

„europäische“  

Formulierung 

DIN EN 17210:2021 

„Neue“ Formulierung 

E DIN 18040-1:2023 

E-EIN 18040-2:2023 

Schwellenausbildung von Türen 

Untere Türanschläge und Schwellen 
sind nicht zulässig. Sind sie tech-
nisch unabdingbar, dürfen sie nicht 
höher als 2 cm sein. 

a) Können Türschwellen nicht ver-
mieden werden, müssen sie 
niedrig und abgeschrägt sein. 

 
b) Nach Möglichkeit sollten stets 

Türöffnungen ohne Schwellen 
vorhanden sein. 

Nach Möglichkeit sollten stets Türöffnungen mit 
niveaugleichen Übergängen ausgeführt werden. 
Können Türanschläge und erhabene Schwellen 
nicht vermieden werden, darf die Schwellenhöhe 
nicht höher als 1cm sein. Türanschläge und erha-
bene Schwellen müssen so ausgeführt werden, 
dass sie leicht überrollbar sind und die Stolperge-
fahr vermieden wird. Die Stolpergefahr wird ver-
mieden, wenn Türanschläge und erhabene 
Schwellen z. B. abgeschrägt oder abgerundet 
ausgebildet werden.“ 
 
Anmerkung 
In beiden Teilen der DIN 18040 ist die Formulie-
rung inhaltlich identisch (bis auf eine Wortdrehung, 
siehe gelbe Markierung). 

Schwellenausbildung bei Fenstertüren 

Wenn der Wohnung ein Freisitz (Ter-
rasse, Loggia oder Balkon) zugeord-
net wird, muss dieser barrierefrei 
nutzbar sein. 
Er muss dazu von der Wohnung aus 
schwellenlos (siehe 5.3.1.2) erreich-
bar sein und eine ausreichende Be-
wegungsfläche haben. 
 
Anmerkung: 

Gemäß Abschnitt 5.3.1.2 Wohnungstü-
ren dürfen Türen innerhalb der Woh-

nung „keine unteren Türanschläge oder 
Schwellen haben“ 

Der Begriff „Fenstertür“ ist nicht 
enthalten. 

Wenn der Wohnung ein Freisitz (Terrasse, Loggia 
oder Balkon) zugeordnet wird, muss dieser barrie-
refrei nutz bar sein. 
 
Er muss dazu von der Wohnung aus mit niveau-
gleichem Übergang (siehe 5.3.1.1) erreichbar 
sein und eine ausreichende Bewegungsfläche 
haben.“ 
 
Anmerkung 

Auf den Abschnitt 5.3.1.1 Wohnungseingangstüren 
wird verwiesen, der seinerseits auf den Abschnitt 
4.3.3 Türen verweist. 

Bedienkräfte bei Türen mit Türschließer 

Sind Türschließer erforderlich, müs-
sen diese so eingestellt werden, 
dass das Öffnungsmoment der Grö-
ße 3 nach DIN EN 1154 nicht über-
schritten wird. 

9.3.7 Bedienkraft 
Es gilt die folgende Anforderung: 
Türen müssen sich mit einer gerin-
gen Bedienkraft öffnen lassen (sie-
he auch CEN/TR 15894). Ist dies 
aufgrund eines erforderlichen Tür-
schließers nicht möglich, muss ein 
automatisch öffnendes Türsystem 
vorhanden sein (siehe 9.3.12 Auto-
matisch öffnende und kraftbetriebe-
ne Flügeltüren). 

Sind Türschließer erforderlich, darf die maximale 
Bedienkraft 50 N zum Einleiten einer Bewegung 
nicht überschreiten. 
 
ANMERKUNG 1 
Der angegebene Wert orientiert sich an den Anforde-
rungen an Türschließer in DIN EN 1154. 
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3.12  niveaugleicher Übergang 

horizontaler Übergang zwischen zwei baulichen 

Ebenen mit einem toleranzbedingten Höhen-

versatz von max. 4 mm 

Anmerkung 1 zum Begriff: „Übergangsschienen und 

Übergangsprofile sind dabei zulässig.“ 

 
 
Damit wurde die missverständliche Begrifflichkeit 

„schwellenlos“ durchgängig ersetzt durch „ni-

veaugleicher Übergang“ und mit einer Tole-

ranzangabe versehen. 

 

Zudem wurde das in der Praxis ebenfalls häufig 

diskutierte Thema der Toleranzen konkretisiert 

und ebenfalls erstmalig und beispielhaft auf 

DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau – Bauwerke“ 

(undatiert) verwiesen. So findet sich in beiden 

Teilen der E DIN 18040 in Abschnitt 4 und 5 fol-

gender Hinweis: 
 
„Abschnitt 4 legt Fertigmaße fest. Fertigmaße be-

inhalten Toleranzen (siehe z. B. DIN 18202). To-

leranzen dürfen nicht dazu führen, dass geforder-

te Mindestmaße unterschritten und Maximalma-

ße überschritten werden. Sie sind daher im Pla-

nungsprozess zu berücksichtigen. Abweichungen 

in der Ausführung können nur toleriert werden, 

soweit die in diesem Dokument bezweckte Funk-

tion erreicht wird.“ [5, 6] 

 

Die angesprochenen Fertigmaße sind in vielen 

Fällen eine Summe von mehreren Einzelmaßen. 

Diese ergeben sich meist in Einzelgewerken mit 

eigenen Vorgaben und Toleranzangaben, welche 

sich auch ungünstig addieren können. Im Ergeb-

nis ist es denkbar, dass sich rechnerisch Abwei-

chungen ergeben können, welche mit dem barri-

erefreien Schutzziel nicht korrelieren. Klassi-

sches Beispiel hierfür ist die Angabe zur Drü-

ckerhöhe. Es empfiehlt sich, engere Toleranz-

vorgaben bzw. höhere Ausführungsgenauigkei-

ten seitens der Planung vorzugeben, damit das 

vorgegebene Schutzziel sicher erreicht werden 

kann. 

 

Punktuell wird in diesem ifz info auf die Änderun-

gen, insbesondere zur Schwellenhöhe (Abschnitt 

3.2) eingegangen. Weitere Informationen zu den 

Entwürfen finden sich in der ift-Publikation „Neuer 

Entwurf DIN 18040 – Barrierefreiheit; Konse-

quenzen für Fenster und Türen“ [7]. 

 

 

3.1 Maßliche Anforderungen 
 
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf 

die derzeit gültige Fassung der DIN 18040-2 aus 

dem Jahre 2011. 
 
Die wesentlichen geometrischen Anforderungen 

sind: 
 
 lichte Öffnungsbreite ≥ 90 cm 

(nutzbare lichte Durchgangsbreite) 

 lichte Höhe über OFF ≥ 205 cm 

 Drücker, Griffe 85 cm  

(in Ausnahmefällen bis 105 cm) 
 
In Tabelle 1 der DIN 18040-2 findet sich eine 

Übersicht über alle Werte (s. Anhang I). 
 
 
Hinweis zur nutzbaren lichten 

Durchgangsbreite der Tür 
 
Die für die Barrierefreiheit entscheidende nutzba-

re lichte Durchgangsbreite (b) ist ein Mindest-

durchgangsmaß von 90 cm (Bild 2). Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass dieses Maß durch hervor-

stehende Beschlagteile nicht beeinträchtigt wer-

den darf. Vom Planer sind diese hervorstehen-

den Teile mit zu berücksichtigen, und die Türen 

müssen sich entsprechend weit öffnen lassen 

(prEN 14351-2 Annex D). 
 
 
Beispiel 
 
Ist ein Türdrücker an einer Drehtür montiert, so 

muss sich diese über 90° öffnen lassen, da an-

sonsten der Griff die nutzbare lichte Durch-

gangsbreite (b) beeinflusst. 
 
 

 

Bild 2 Die lichte Öffnungsbreite (a) einer Tür ist nicht gleichzu-
setzen mit der nutzbaren lichten Durchgangsbreite (b) 
(Quelle: ift Rosenheim) 
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3.2 Schwellenhöhe 

 

Normativ sind untere Türanschläge und Schwel-

len grundsätzlich nicht zulässig. Sind sie tech-

nisch unabdingbar, dürfen sie nicht höher als 

20 mm sein. 

 

Die Formulierung in der Ausnahmeregelung 

„technisch unabdingbar“ und die Frage, wann 

dies zum Tragen kommt, ist umstritten. Fakt ist, 

dass es für den Neubau mittlerweile eine ganze 

Reihe geprüfter, niveaugleicher Schwellenkon-

struktionen gibt, die neben der Anforderung an 

die Barrierefreiheit auch weitere technische An-

forderungen wie beispielsweise an eine hohe 

Schlagregendichtheit oder an den Schallschutz 

erfüllen. Mit anderen Worten, die Möglichkeiten 

sich auf diese Ausnahmeregelung zu beziehen 

schwinden, insbesondere für Neubauten. 

 

 

Anmerkung zum Entwurf von 2023 
 
Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Formulie-

rungen zur Schwellenausbildung (s. Tabelle 1 

bzw. deren Auswirkungen auf die Konstruktion) 

im Fokus der Diskussionen stehen werden (wie 

schon bei früheren Einspruchsrunden). In Tabelle 1 

sind die Formulierungen zu den Anforderungen in 

den verschiedenen Normen sowohl für Türen 

auch als auch für Fenstertüren gegenüberge-

stellt. Wird die „neue“ Formulierung der „alten“ 

gegenübergestellt fällt auf: 

 

─ Der Text ist deutlich länger. 

─ Aus „sind nicht zulässig“ wurde „nach Möglich-

keit sollten“. 

─ Begriff „schwellenlos“ gegen „niveaugleich“ ge-

tauscht. 

─ Reduzierung der Ausnahmeregelung für die 

Schwellenhöhe von 2 cm auf 1 cm Schwellen-

höhe, wobei eine genaue Beschreibung dieses 

Maßes nicht erfolgt. Damit sind Anschlagdich-

tungssysteme technisch schwer umsetzbar. 

─ Formulierung „Untere Türanschläge sind nicht 

zulässig. Sind sie aus technischen Gründen 

unabdingbar …“ wird durch „Können Türan-

schläge nicht vermieden werden, darf die 

Schwellenhöhe …“ ersetzt. 

─ Begriff „Überrollbarkeit“ und „Stolpergefahr“ 

aufgenommen. 

─ Begriffe „abgeschrägt oder abgerundet“ er-

wähnt, aber nicht eindeutig geregelt. 

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass dieser Absatz 

zur Schwellenausbildung erneut zu einer Vielzahl 

von Einsprüchen führen wird. Dies verwundert, 

da andere Anforderungen aus der Norm weitaus 

gravierendere Folgen in der Umsetzung am Bau 

haben können. Dies gilt besonders für die Be-

dienkraft und den daraus resultierenden Vorga-

ben zur Ausstattung mit Antrieben und ggf. not-

wendigen Absicherungsmaßnahmen. 

 

 
Hinweis 

Die ift-Richtlinie BA-01/1 „Ermittlung und Klassifizie-

rung der Überrollbarkeit von Schwellen“ ermöglicht 

Schwellenausführungen zu prüfen, zu klassifizieren, zu 

vergleichen und damit auch auszuschreiben. Weitere 

Informationen finden sich in Abschnitt 4.2 Schwellen-

konzeption oder direkt in der ift-Richtlinie BA-01/1 [8]. 

 

 

 

3.3 Beschläge 

 

Drückergarnituren sind für motorisch einge-

schränkte, blinde und sehbehinderte Menschen 

greifgünstig auszubilden. Dies wird z. B. erreicht 

durch: 
 
 bogen- oder U-förmige Griffe, 

 senkrechte Bügel bei manuell betätigten 

Schiebetüren. 

 

Ungeeignet (Bild 3) sind: 
 
 Drehgriffe, wie z. B. Knäufe, 

 eingelassene Griffe. 

 

 

 

Bild 3 Türknauf oder eingelassener Türgriff sind für 

motorisch eingeschränkte Menschen schwer 

bedienbar und somit ungeeignet  

(Quelle linkes Bild: 

AdobeStock_420666362_©_Pixel-Shot; 

Quelle rechtes Bild:  

ift Rosenheim) 
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3.4 Orientierungshilfen 
 

Auffindbarkeit bzw. Erkennbarkeit von Türen und 

deren Funktion müssen auch für blinde und seh-

behinderte Menschen möglich sein. Dies wird 

z. B. erreicht durch 
 
 das Ertasten eindeutig erkennbarer Türdrü-

cker, Türblätter oder -zargen, 

 visuell kontrastierende Gestaltung, z. B. helle 

Wand/dunkle Zarge, heller Flügel/dunkle 

Hauptschließkante und Beschlag, 

 zum Bodenbelag visuell kontrastierende Aus-

führung von eventuell vorhandenen Schwellen. 
 

Ganzglastüren und großflächig verglaste Türen 

müssen sicher erkennbar sein. Hierzu definiert 

die Norm klare Vorgaben an anzubringende Si-

cherheitsmarkierungen. 
 
 
 

3.5 Bedienkräfte/Automatisierung 
 

Das Öffnen und Schließen von Türen muss auch 

mit geringem Kraftaufwand möglich sein. Hier 

fordert die Norm DIN 18040-2 für die Bedienkräf-

te und -momente mindestens die Klasse 3 nach 

DIN EN 12217 [9] (s. Anhang II). Andernfalls sind 

automatische Türsysteme erforderlich. 
 

Hinweis zu Bedienkräfte 
 
Die Klassifizierung erfolgt nach DIN EN 12217 in 

insgesamt 5 Klassen, von Klasse 0 bis 4 (Norm 

wird derzeit überarbeitet). Hierbei wird unter-

schieden nach: 
 
 Schließkraft zur Einleitung einer Bewegung: 

Wie viel Kraft muss ich aufwenden, um eine 

geöffnete Tür zu schließen? 

 Handbetätigung: 

Welche Kraft benötige ich, um den Türdrücker 

bzw. Türgriff zu betätigen? 

 Fingerbetätigung: 

Welche Kraft benötige ich, um mit dem 

Schlüssel das Schloss zu verriegeln bzw. zu 

entriegeln, um die Falle und den Riegel freizu-

geben? Dabei ist sogar der Wert von 1 Nm 

aus der höchsten Klasse 4 bei der Fingerbetä-

tigung für Betroffene oftmals noch zu hoch! 
 

Ist an Türen ein Türschließer (selbstschließende 

Eigenschaft) gefordert, so ist zu berücksichtigen, 

dass sich hierbei die Öffnungskräfte erhöhen. 

Diese Kraft des Türschließers muss von Bedie-

nern der Tür mit überwunden werden. Auch nicht 

auf die Türgröße abgestimmte Türschließer und 

unsachgemäße Montage sowie Einstellungen 

können zu Problemen führen. Geeignete Syste-

me sind durch den Planer festzulegen. 
 
 

Anmerkung zum Entwurf von 2023 
 
Neue Formulierung siehe Tabelle 1.Hinsichtlich 

der zulässigen Bedienkräfte und -momente gibt 

es ebenfalls eine Änderung bzw. Konkretisierung. 

Denn die Anforderung an die Bedienkraft zur Ein-

leitung der Bewegung wird klarer formuliert und 

zwar in Form einer max. Kraft von 50 N (ent-

spricht Klasse 2 nach DIN EN 12217). Der Kraft-

einleitungspunkt ist leider nicht eindeutig formu-

liert. Die dazugehörige Prüfnorm EN 12046-2 

wird derzeit aktualisiert. 
 
 
 
3.6 Übersicht der Anforderungen 

 

Bild 4 zeigt eine grafische Übersicht der derzeit 

(2023) gültigen Anforderungen auf Basis der 

Norm von 2011. 

 

 
 

4 Tipps zur praktischen Umsetzung 
 

Bei der Planung und Umsetzung von Barriere-

freiheit geht man von unterschiedlichen Nutzern 

aus: 
 

Bauträger (unbekannte Nutzer) 

Ein Bauträger, der eine Vielzahl barrierefreier 

Wohnungen für anonyme Nutzer mit unterschied-

lichen Einschränkungen baut, muss sich best-

möglich an die vollständige Einhaltung der 

DIN 18040-2 halten. 
 
 
Privater Bauherr (bekannte Nutzer) 

Ein privater Bauherr sollte die Lösungen auf sei-

ne individuellen Bedürfnisse abstimmen, d. h. ge-

fragt sind Türelemente, die die persönliche Nutz-

barkeit und somit das Wohlbefinden verbessern. 

Sie sollten sich an den normativen Vorgaben ori-

entieren, können aber auch davon abweichen. 

Für spezielle Nutzergruppen können zusätzliche 

oder andere Anforderungen notwendig sein. Die 

Norm trägt diesem Umstand Rechnung, indem im 

Anwendungsbereich ausdrücklich gesagt wird: 
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„Die mit den Anforderungen nach dieser Norm 

verfolgten Schutzziele können – auch auf andere 

Weise als in der Norm festgelegt – erfüllt wer-

den.“ 

 
 
Neubau 

Die Umsetzung der normativen Anforderungen ist 

bei Neubauten mit verhältnismäßig geringem 

Aufwand möglich (Beispiel Bild 2 nutzbare lichte 

Durchgangsbreite (b)). Die technisch notwendi-

gen Maßnahmen und die damit verbundenen 

Kosten lassen sich auf ein Minimum reduzieren, 

wenn die Anforderungen frühzeitig bei der Pla-

nung berücksichtigt werden. 

 
 
Bauen im Bestand 

Anders stellt sich die Situation bei Umbaumaß-

nahmen im Bestand dar. Die Kernprobleme sind 

im Wesentlichen: 
 
 Gebäudeerschließung (stufenlose Erreichbar-

keit), 

 Notwendiger Platzbedarf für breitere Türen 

und die erforderlichen Bewegungsflächen. 

Die in DIN 18040-2 getroffenen Festlegungen 

(s. Punkt 3 Normative Vorgaben) zielen im We-

sentlichen auf eine gute Nutzbarkeit, leichtgängi-

ge Bedienung und gut erreichbare Bedienele-

mente der Türen ab. Um dies zu erreichen, sind 

folgende Punkte zu beachten. 

 

Die folgenden Hinweise beziehen sich vor allem 

auf Drehflügeltüren, die im Wohnungsbau häu-

figste Türart. 

 

Allgemeine Informationen bietet die ift-Fachinfor-

mation BA-02/1 „Empfehlungen zur Umsetzung 

der Barrierefreiheit im Wohnungsbau mit Fens-

tern und Türen“ [4]. In dieser Publikation werden 

Zielkonflikte und praktische Lösungen aufgezeigt. 

 

 

4.1 Maße 

 

Die Nutzbarkeit von Türen ist abhängig von den 

Abmessungen der Tür und der maßlichen Anord-

nung der Bedienelemente. So bedürfen barriere-

freie Türen einer nutzbaren lichten Durchgangs-

breite, und die Griffe müssen so angeordnet sein, 

 

Bild 4 Elemente einer barrierefreien Tür (Quelle: ift-Fachinformation BA-02/1 [4]) 
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dass auch im Rollstuhl sitzende Personen diese 

erreichen und bedienen können. Hierzu sind, ab-

hängig von der Öffnungsart, Bewegungsflächen – 

in der Regel mindestens 150 cm × 150 cm – vor 

und nach dem Türelement vorzusehen. 

 

Hinweis zur Bedienhöhe 
 
Normativ wird grundsätzlich eine Bedienhöhe der 

Drücker von 85 cm über OFF (Oberkante fertiger 

Fußboden, gemessen bis Mitte Drückernuss) ge-

fordert. Dieser Wert ist ein historischer Wert der 

Norm, die vor allem früher die Belange der Roll-

stuhlfahrer im Fokus hatte. 
 
Für den Wohnbereich, der nicht speziell für die 

Benutzung durch Rollstuhlfahrer vorgesehen 

wird, macht es in einer ganzen Reihe von Fällen 

durchaus Sinn, die Türdrücker auf einer Höhe 

von 105 cm anzuordnen. Dies ist die Höhe, die 

üblicherweise – analog den normativen Maßga-

ben in DIN 18101 [10] – verbaut wird. Betroffen 

sind beispielsweise: 
 

 Menschen mit Rückenleiden, 

 große Menschen, 

 demenzkranke Menschen, 

da sie – ein Leben lang – eine Drückerhöhe 

von 105 cm gewohnt sind und in dieser Höhe 

danach suchen, 

 hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen; 

auch sie suchen (tasten) ggf. in der falschen 

Höhe, 

 Rollatornutzer, 

da sie sich ggf. tief über den Rollator (runter-) 

beugen müssen und damit in eine instabile 

Lage kommen. 
 
Auch bei Türen, welche über einen Schlüssel 

verriegelt werden (Außentür, Wohnungsab-

schlusstür), ist die Betätigung des Schlüssels in 

einer reduzierten Höhe – unterhalb des Drückers 

– für einen großen Personenkreis eher schwierig. 

Im Ergebnis sollte man sich Gedanken zu dem 

Personenkreis machen, der die Wohnung nutzen 

soll. 
 
 

Teilweise werden Abweichungen von wenigen 

Millimetern bereits als Mangel gewertet. An die-

ser Stelle sei auf eine Aussage aus dem Anwen-

dungsbereich der DIN 18040-2 hingewiesen. Dort 

heißt es: „Alle Maße sind Fertigmaße. Abwei-

chungen in der Ausführung können nur toleriert 

werden, soweit die in der Norm bezweckte Funk-

tion erreicht wird.“ 

4.2 Schwellenkonzeption 

 

Für die Benutzung durch Personen im Rollstuhl 

bzw. mit Rollator oder anderen Gehhilfen sind 

Vorsprünge im Schwellenbereich zu vermeiden. 

Durch spezielle Schwellenprofile kann ein prak-

tisch niveaugleicher Übergang zum Boden er-

reicht werden. Technisch wird dies beispielswei-

se durch absenkbare Bodendichtungen bzw. 

Magnetdichtungen realisiert. 

 
 
Hinweis 
 
Um den häufigen „Millimeter-Diskussionen“ hin-

sichtlich der Schwellenhöhe entgegenzuwirken 

und dem im Entwurf von 2023 formulierten 

Schutzziel „leicht überrollbar“ einen reproduzier-

baren Wert zuordnen zu können, hat das ift Ro-

senheim die ift-Richtlinie BA-01/1 „Ermittlung und 

Klassifizierung der Überrollbarkeit von Schwel-

len“ [8] veröffentlicht, die eine Ermittlung und 

Klassifizierung der Überrollbarkeit ermöglicht. Im 

Ergebnis können verschiedene Schwellenausfüh-

rungen objektiv verglichen und quantifiziert aus-

geschrieben werden (siehe hierzu die Tabellen 2 

und 3). 

 

 
Tabelle 2 Klassifizierung der Überrollbarkeit von Schwellen 

nach ift-Richtlinie BA 01/1 [8] 

Kraft zum Überrollen Klasse 

> 230 N 1 

≤ 230 N 2 

≤ 190 N 3 

≤ 140 N 4 

≤ 90 N 5 

≤ 50 N 6 
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Um Schäden an raumseitigen Bodenbelägen zu 

vermeiden (Vorgaben zum Mindest-Wärme-

schutz), sollte das Schwellenprofil thermisch ge-

trennt sein und die angrenzenden Bodenbeläge 

sollten feuchteunempfindlich ausgeführt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass dadurch die Türen 

bezüglich der Schlagregendichtheit teilweise 

nicht mehr die höchsten Beanspruchungen erfül-

len können. Zusätzliche bauliche Maßnahmen 

wie Wassersammelrinnen im Bodenbereich so-

wie Vordächer sind ggf. planerisch vorzusehen 

(Bild 5 und 6). Hinweise zur Montage – insbe-

sondere auch zur Abdichtung bodentiefer, barrie-

refreier Elemente finden sich im aktuellen RAL-

Leitfaden zur Montage [11] sowie in dem gewer-

keübergreifenden Merkblatt „Schnittstelle Bau-

Tabelle 3 Schwellenbeispiele mit zugehöriger Kraft zur Validierung von Prüfeinrichtung und Kraftmessung [8] 

Typ Schematische Darstellung Geometrie 

Kraft zum 

Überrollen 

in N 

Überrollbarkeit 

1  

 

Übergang ohne Höhenversatz 

a = 0 mm 17 ± 5 Klasse 6 

2  

 

 

 

 

 

Schwelle rechteckig 

a = 5 mm 127 ± 5 Klasse 4 

a = 10 mm 185 ± 5 Klasse 3 

a = 20 mm 322 ± 5 Klasse 1 

3 

 

Schwelle: rund 

a = 10 mm, b = 60 mm 154 ± 5 Klasse 3 

a = 10 mm, b = 100 mm 133 ± 5 Klasse 4 

a = 20 mm, b = 60 mm 260 ± 5 Klasse 1 

a = 20 mm, b = 100 mm 225 ± 5 Klasse 2 

4 

 

Schwelle schräg 

a = 10 mm, α = 25° 182 ± 5 Klasse 3 

 

 

 

a 

a 

a 

a 
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werksabdichtung – Baukörperanschluss boden-

tiefer Elemente; Anforderungen an die Planung 

und Ausführung“ (derzeit Entwurf) [12]. 

 

 

 

 

Bild 5 Niveaugleicher Übergang mit Gitterrost zur plan-

mäßigen Entwässerung (Quelle: profine GmbH) 

 

 

 

 

Bild 6 Barrierefreier Schwellenbereich mit Magnet-Doppel-

dichtungen. 

Es können auch Elemente ohne Vordach an expo-

nierter Stelle eingesetzt werden (ohne bauliche 

Schutzmaßnahmen). Hierbei ist aber auf die Garan-

tie des Herstellers zu achten (Schlagregendichtheit). 

(Quelle: Firma ALUMAT-Frey GmbH, Kaufbeuren) 

Zur Vermeidung von Diskussionen oder Streitig-

keiten sollte der Auftragnehmer vor der Ausfüh-

rung die technisch realisierbare Schwellenhöhe 

kommunizieren und vom Auftraggeber freigeben 

lassen. 

 
 
 
4.3 Antriebe 

 

Hinweis 

Zur Einhaltung der normativen Mindestvorgaben 

an die Bedienkräfte und -momente an Türen mit 

Selbstschließung, z. B. Brand- oder Rauch-

schutztüren, empfiehlt sich der Einsatz von 

Oben-Türschließern (OTS) mit einem möglichst 

hohen Wirkungsgrad. 
 
 
Für einen großen Personenkreis lassen sich die 

Probleme in Hinblick auf Barrierefreiheit mit au-

tomatischen Türen lösen. Als Vorzugslösung sind 

automatische Schiebetüren zu nennen. Hierbei 

schlagen die Flügel nicht in notwendige Bewe-

gungsflächen oder in Richtung des Benutzers 

auf, was insbesondere für Blinde und Sehbehin-

derte sehr vorteilhaft ist. Allerdings haben diese 

Türen zur Öffnungsseite einen erhöhten Platzbe-

darf oder benötigen eine Wandtasche. Daher 

sind diese Türsysteme im Wohnbereich nur sel-

ten vorzufinden. 
 
Im Wohnbereich sind es zunächst Türen mit gro-

ßen, schwergängigen Flügeln, welche die norma-

tiv vorgegebenen maximalen Bedienkräfte über-

steigen und deshalb zu automatisieren sind. Ty-

pisch hierfür sind neben den Hauseingangstüren 

die Brandschutztüren im Zugang zum Keller oder 

zur Tiefgarage von Mehrfamilienhäusern. Bei Tü-

ren in Tiefgaragen können ungünstige Druckver-

hältnisse zu zusätzlichen Belastungen führen, die 

eine Automatisierung erforderlich machen. 
 
In der Regel handelt es sich hier um Drehtüren, 

die auch nachträglich mit automatischen Antrie-

ben ausgestattet werden können. Zu beachten 

ist, dass dabei aus der Tür eine Maschine im 

Sinne der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG wird. 

Diese Anforderungen sind umzusetzen, und das 

Nationale Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 

ist zu erfüllen. Die Umsetzung erfolgt durch den 

Nachweis gemäß DIN 18650-1 und -2 [13, 14], 

die die Nutzungssicherheit dieser Systeme regelt. 

Grundsätzlich sind dabei Maßnahmen zur Absi-

cherung von Gefahrenstellen erforderlich. Diese 
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bestehen beispielsweise aus beidseitig über die 

gesamte Flügelbreite reichende Sensoren für die 

Anwesenheitserkennung in Verbindung mit der 

bandseitigen Absicherung der Nebenschließkan-

te (Bild 7). 

 

Innerhalb von Wohnungen oder als Wohnungs-

eingangstüren kommen üblicherweise leichtere 

Türen zum Einsatz. Für diese Türen gibt es durch 

einen Low-Energy(LE)-Antrieb eine wirtschaftli-

chere Variante zur Nachrüstung. Diese Antriebe 

arbeiten mit geringerer Kraft und Flügelge-

schwindigkeit. In Verbindung mit einer variablen 

Offenhaltezeit von mindestens 5 Sekunden ist für 

die Betreiber solcher Systeme dies eine sinnvolle 

Variante. 

 

Anforderungen und Regelungen für automatische 

Türsysteme im privaten und den öffentlichen Be-

reich, finden sich in 
 
 DIN 18650-1 und -2 [13,14] , 

 Richtlinie über automatische Schiebetüren in 

Rettungswegen (AutSchR) [15], 

 Arbeitsstättenregel ASR A1.7 Türen und Tore, 

Ausschuss für Arbeitsstätten [16]. 

 

Sollen in den eigenen vier Wänden automatische 

Türsysteme eingebaut werden, ist üblicherweise 

nicht mit der Nutzung durch Fremde zu rechnen. 

Der Betreiber muss eigenverantwortlich ent-

scheiden, in welchem Umfang er die gesetzlich 

vorgeschriebenen Absicherungsmaßnahmen 

umsetzen will. Er ist als Betreiber der automati-

schen Türsysteme für die Verkehrssicherheit 

verantwortlich. Die am Markt angebotenen Low-

Energy-Antriebe sind eine vergleichsweise ein-

fach nachrüstbare Möglichkeit. Hierbei steht der 

Komfortgewinn, sprich die verbesserte Nutzbar-

keit im Vordergrund (Bild 8). 
 
Weitere Informationen finden sich auf den 

Homepages des Fachverbands Türautomation 

(FTA) unter www.fta-online.de sowie des ift Ro-

senheim (www.ift-rosenheim.de). 

 

 

 

Bild 8 Low-Energy-Antriebe bieten guten Komfort für 

vergleichsweise kleines Geld 

(Quelle: Fachverband Türautomation (FTA), Hagen) 

 

 

          

Bild 7 Infrarotvorhangsschiene zur Anwesenheitskontrolle  

(Quelle linkes Bild: ift Rosenheim, Quelle rechtes Bild: Firma Bircher Reglomat AG, CH-Beringen) 
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4.4 Kontrastreiche Gestaltung 

 

Speziell für Personen mit Sehbehinderungen ist 

die Farbgebung der Rahmen mit möglichst ho-

hem Leuchtdichtekontrast im Vergleich zu den 

umgebenden Flächen – Hell-dunkel-Kontrast – zu 

empfehlen. Die Bedienelemente wie Drücker oder 

Griffe sollen sich entsprechend vom Türflügel 

abheben. Auch in den eigenen vier – bekannten 

– Wänden ist dies hilfreich, zum Beispiel bei 

schlecht beleuchteten Räumen oder beim Bewe-

gen ohne Brille oder beim Gang zur Toilette des 

Nachts. 

 

Die Erkennbarkeit von Türdrückern von im Be-

stand befindlichen Türen lässt sich beispielswei-

se auch durch kontrastreiche Aufkleber auf dem 

Türblatt realisieren (Bild 9). 

 

 

 

Bild 9 Kennzeichnung von Türdrückern durch einen 

kontrastreichen Aufkleber (Quelle: ift Rosenheim) 

 

 

 

Bild 10 Schwer erkennbare Glastüren (Tür im Windfang 

eines Mehrfamilienhauses) (Quelle: ift Rosenheim) 

Einen besonderen Gefahrenbereich stellen nicht 

gekennzeichnete Glastüren dar (Bild 10). In 

DIN 18040-2 sind hierzu, in Form zweier horizon-

taler Streifen über die gesamte Türblattbreite, 

klare Anforderungen getroffen. Inwieweit dies je-

der Einzelne umsetzt bleibt ihm selbst überlas-

sen. Eingehendere Informationen sind in einem 

weiteren ifz info TU-01/1 „Verglasung von Innen-

türen“ [17] zusammengefasst. 

 

 

 

 
 

5 KfW-Förderprogramm 
 

Aufgrund der demografischen Entwicklung, 

sprich der „Überalterung“ unserer Gesellschaft, 

existieren nach wie vor viel zu wenig geeignete 

Wohneinheiten. Der Bedarf an geeigneten Wohn-

formen, an ambulanten Hilfen oder auch an Plät-

zen für betreutes Wohnen steigt ständig. 

 

Die Bundesregierung wie auch Kommunen be-

gegnen dieser drohenden Verknappung geeigne-

ter Wohnformen in Form von unterschiedlichen 

Förderprogrammen. Die bundesweit geltenden 

und damit vermutlich bekanntesten Programme 

sind die der Kreditanstalt für Wiederaufbau – kurz 

KfW. Neben den „bekannt bewährten“ Förder-

programmen zur energetischen Gebäudesanie-

rung hat die KfW seit 2009 verschiedene Pro-

gramme aufgelegt, wie beispielsweise 

 

─ 159 Kredit „Altersgerecht Umbauen“, 

─ Programm 455 B Investitionszuschuss „Barrie-

rereduzierung“ [18]; 

Hinweis: 

Dieser Zuschuss kann derzeit (2023) nicht bean-

tragt werden. Sobald der KfW neue Fördermittel für 

Maßnahmen zur Barrierereduzierung an Wohnge-

bäuden zur Verfügung stehen, wird die Antragstel-

lung wieder möglich sein. 

 

Anzumerken ist, dass sich Namen, Inhalt, allge-

mein die Spielregeln, z. B. im Zuge eines Regie-

rungswechsels ändern können. Im Ergebnis soll-

ten stets die aktuell gültigen Förderbedingungen 

unter www.kfw-foerderbank.de herangezogen 

werden. 
 

Hinweis: 

Der Inhalt des „Fördertopfs“ leert sich im Laufe des 

Kalenderjahres, mithin sollten die Anträge früh im 

Jahr eingereicht werden. 
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Was wird durch die KfW gefördert? 

 

Gefördert werden alle (Umbau-)Maßnahmen an 

Haus und Wohnungen, mit denen Barrieren re-

duziert werden, der Wohnkomfort erhöht und die 

Einbruchhemmung verbessert werden, unabhän-

gig von Alter und Einschränkung. 

 

Finanziert werden Maßnahmen an bestehenden 

Wohngebäuden. Nicht gefördert werden Ferien- 

und Wochenendhäuser. Voraussetzung für die 

Fördermittelgewährung ist die Durchführung der 

Maßnahmen durch Fachunternehmen. 

 

Hierzu gibt es einen Katalog mit technischen 

Mindestanforderungen, untergliedert in 7 vonei-

nander unabhängigen Förderbereichen (siehe 

Kasten). 

 

 

  
Auszug aus „Anlage zum Merkblatt 

Altersgerecht Umbauen“ 

 
Förderbereich 2 – Eingangsbereich und Woh-

nungszugang 

Barrierearme Haus- und Wohnungseingangstü-

ren müssen 

− eine Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m 

erreichen. 

− in einer Höhe zwischen 0,85 m und 1,05 m Be-

dienelemente aufweisen. 

– mit geringem Kraftaufwand zu bedienen sein. 

– auf der Innenseite eine ausreichende Bewe-

gungsfläche aufweisen. Ist dies baustrukturell 

nicht möglich, können nach außen aufschla-

gende Türen verwendet werden, sofern auf 

der Außenseite eine Bewegungsfläche von 

mindestens 1,50 m × 1,50 m oder 1,40 m × 

1,70 m vorhanden ist. 

– stufen- und schwellenlos sein. Ist dies bau-

strukturell nicht möglich, dürfen Schwellen 

maximal 20 mm hoch sein. 

– bei Austausch einen U-Wert von maximal 1,3 

W/(m²·K) aufweisen, sofern es sich um Außen-

türen als Teil der thermischen Hülle des Ge-

bäudes handelt. 

 

Förderbereich 4 – Raumaufteilung und 

Schwellenabbau 

Innentüren müssen 

− auf eine Durchgangsbreite von mindestens 

0,80 m erweitert werden. 

− in einer Höhe von 0,85 bis 1,05 m einen Tür-

drücker aufweisen. 

− bei Einbau von Raumspartüren bei geöffneter 

Tür eine Durchgangsbreite innerhalb des Flu-

res von mindestens 1,00 m gewährleisten. 

 

Schwellenabbau 

Schwellen müssen 

− für die Bewegungsflächen, insbesondere in 

Wohn- und/oder Schlafzimmer, Küche und 

Bad vollständig abgebaut werden und mit ei-

ner Türdurchgangsbreite von mindestens 0,80 

m einhergehen. 

 

Quelle: 

Anlage zum Merkblatt Altersgerecht Umbauen –  

Kredit (159), KfW (Stand: September 2021) [19] 
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6 Hinweise zum Kauf von 

barrierefreien Türen 
 

„Ist diese Türe barrierefrei und KfW-förderfähig?“ 

Mit solchen oder ähnlich formulierten Fragen 

werden Planer und Hersteller häufig konfrontiert. 

Die verbindliche Beantwortung ist aufgrund der 

mannigfaltigen Anforderungen an Türen nicht 

immer einfach. 

 

Aus diesem Grund wird ein Zertifizierungspro-

gramm für barrierefreie Türen vom ift Rosenheim 

erarbeitet mit dem Ziel, geeignete Produkte durch 

eine neutrale Stelle zu kennzeichnen und damit 

die Förderung zu erleichtern. Dem Hersteller ent-

steht dadurch ein Mehrwert, der werbewirksam 

genutzt werden kann. Der planenden Stelle wird 

mit dem Zertifizierungsprogramm die Suche nach 

geeigneten Produkten wesentlich erleichtert, und 

sie erhält Planungssicherheit. 

 

 

 

7 Ausblick – wie geht’s weiter? 
 

Anfang 2024 endet die 36-monatige Frist zur Über-

arbeitung der nationalen Normreihe DIN 18040. 

Im Ergebnis müssen bis dahin die Einsprüche 

bearbeitet und die drei Teile der Norm veröffent-

licht werden. Aufgrund der zu erwartenden zahl-

reichen Einsprüche ist dies eine große Heraus-

forderung für den zuständigen Normenaus-

schuss. 

 

 

 

8 Fazit 
 

Mit der steigenden Bedeutung des barrierefreien 

Bauens als einer zentralen Aufgabe der Bauwirt-

schaft und dem damit einhergehenden Übergang 

ins alltägliche Baugeschehen steigt naturgemäß 

auch die Nachfrage. Für den Markt folgt daraus 

die Aufgabe, die entsprechenden Produkte in 

ausreichender Stückzahl und Qualität bereitzu-

stellen. Wünschenswert ist, dass diese barriere-

freien Komfort-Produkte zur Selbstverständlich-

keit werden und standardmäßig bei Anfragen an-

geboten werden. 

 

Nicht nur entsprechende Produkte sind maßgeb-

lich für die zukünftige Umsetzung des barriere-

freien Bauens, auch die Bereitschaft von Planern 

und Investoren, sich auf die Möglichkeiten und 

Vorteile dieser Idee einzulassen, spielt eine gro-

ße Rolle. Dies beginnt bereits in der Ausbildung 

und setzt sich nach dem Studium fort: Barriere-

freiheit steht nicht für eine besondere Planungs-

aufgabe, sondern durchzieht jeden Entwurf 

gleichermaßen. Die Suche nach geeigneten Lö-

sungen kann sich auf eine breite Nutzerschaft 

(öffentlich zugängliche Gebäude) beziehen. Im 

Privatbereich hingegen stehen oftmals sehr indi-

viduelle Lösungen im Vordergrund. 

 

Der Entschluss zum barrierefreien Bauen sollte 

daher ein Muss in der Planung und in der Umset-

zung werden. 

 

Bei der Umrüstung einer Bestandsimmobilie ist 

der Gedanke, sich in die Lage eines Menschen 

mit körperlichen Einschränkungen zu versetzen 

und die Barrieren und Hürden aufzuzeigen, si-

cherlich das erste sichere Mittel, der daraus fol-

genden Einsicht entsprechend zu handeln – ge-

treu dem Motto: „barrierefrei gleich bewegungs-

frei“. 
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Tabelle 4 Geometrische Anforderungen an Türen – 

Tabelle 1 nach DIN 18040-2:2011-09 *) 

Anhang I 
 

 

 

 
*)  Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut 

für Normung e.V. Maßgebend für das Anwenden der DIN-
Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabeda-
tum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 
18787 Berlin, erhältlich ist. 
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Tabelle 5 Klassifizierung der Bedienungskräfte und -momente – 

Tabelle 1 nach DIN EN 12217:2004-05 *) 

Anhang II 
 

 

 

 
*)  Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut 

für Normung e.V. Maßgebend für das Anwenden der DIN-
Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabeda-
tum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 
18787 Berlin, erhältlich ist. 

 
 

Anmerkung 

Von dieser Norm gibt es eine neuere Fassung mit 
Ausgabe Datum Juli 2015. Allerdings enthält die 
DIN 18040-2 einen datierten Verweis. 
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